Musterschreiben an einen Arbeitgeber:


Überarbeitung/Neuerstellung eines Zeugnisses


Dieses Muster dient allein der Orientierung. Eine Haftung kann nicht übernommen werden. Da es naturgemäß für jeden Einzelfall Besonderheiten gibt, ist im Zweifel zu empfehlen, einen auf diesem Gebiet spezialisierten Rechtsanwalt zu konsultieren. Sollten Sie rechtsschutzversichert sein, wird diese ggf. die Ihnen entstehenden Kosten übernehmen. Fordern Sie im Vorwege eine entsprechende Deckungszusage an.





Sehr geehrte Damen und Herren,


Sie haben mir am DATUM ein Zeugnis zugesandt. Dieses Zeugnis entspricht nicht den gesetzlichen Ansprüchen eines ordnungsgemäßen, wohlwollenden Zeugnisses.


Ich habe gem. § 109 Gewebeordnung (GewO) einen Anspruch auf Erteilung eines schriftlichen Zeugnisses, dass Angaben über die Art und Dauer meiner Tätigkeit sowie über Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis (qualifiziertes Zeugnis) enthält.


Das Zeugnis muss genaue und zuverlässige Angaben über die tatsächlich verrichtete Tätigkeit enthalten und die Leistungen durch eine wahrheitsgemäße, nach sachlichen Maßstäben ausgerichtete und nachprüfbare Gesamtbewertung beschreiben. Es darf nichts Falsches enthalten und nichts auslassen. Das Zeugnis muss zudem in sich schlüssig sein. Die einzelnen Abschnitte müssen aufeinander abgestimmt sein und dürfen keine Widersprüche enthalten. 


Dies ist bei dem Zeugnis vom DATUM nicht der Fall, wie der in meinem Auftrag angefertigte und beigelegte Zeugnistest-Bogen der Personalmanagement Service GbR (siehe www.arbeitszeugnis.de) erken�nen lässt. 


Ich habe Sie daher aufzufordern, mir bis spätestens zum DATUM ein Zeugnis zu erteilen, das den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Eine von der PMS GbR überarbeitete Zeugnisfassung füge ich ebenfalls als Anlage bei.


Sollte die Frist fruchtlos verstreichen, sehe ich keine andere Möglichkeit, als meinen berechtigten Anspruch gerichtlich durchzu�setzen.





Mit freundlichen Grüßen





UNTERSCHRIFT








Mit freundlicher Genehmigung von Rechtsanwalt Olaf C. Sauer, DAMM & MANN Anwaltssozietät.


